Nutzungsrechte für EureWelcome für regionale/nationale Partnerregionen
Zwischen der High Level Group Inclusion
und

…………

wird folgende Vereinbarung getroffen:

„… Das EureWelcome Label erhalten alle Einrichtungen die sich bereit erklären:
1) Informationen zur Zugänglichkeit ihres Standortes zu veröffentlichen

2) die EureWelcome Charta zu unterzeichnen


… Das EureWelcome Label steht für die freiwillige Verpflichtung des Anbieters, die Räumlichkeiten (immer wenn es möglich ist) nach den regional gültigen Barrierefrei-Normen zu gestalten und ALLE Besucher in gleichem Maße willkommen zu heißen. Das Label macht darauf aufmerksam, dass sich Menschen mit Behinderung in den betreffenden Gebäuden so unabhängig wie nur möglich fortbewegen und aufhalten können. Das EureWelcome Label garantiert nicht unbedingt bauliche Barrierefreiheit.


… Die Philosophie von EureWelcome orientiert sich am Konzept des „Design for all“. Das bedeutet, dass Kunden und Besucher nicht in Kategorien wie „behindert“ und „nicht behindert“ eingeteilt werden, sondern alle gleichberechtigt am Angebot eines Anbieters teilnehmen können.
        
EureWelcome bedeutet....

für die Besucher:
Einen gleichberechtigten Empfang und – im Idealfall - eine verbesserte Zugänglichkeit für alle Besucher, mit oder ohne spezielle Bedürfnisse.

für den Anbieter:
1) Ein durch ein offizielles Label anerkanntes Markenimage für das „soziale Plus“ seines Angebotes.
2) Mehr Besucher und somit auch mehr Umsatz…“

Die High Level Group bestimmt das Design von EureWelcome. Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens hat die generelle Verantwortung für die Gestaltung der Druckvorlage des EureWelcome-Labels inne. Im Basis-Lay-out wird der Platz und die Dimensionen für die eventuelle Integrierung des regionalen/nationalen Logos definiert.

Jede Partnerregion kümmert sich um die Produktion der Labels/Aufkleber. Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens übermittelt den Partnerregionen das aktuelle Lay-out in einem gängigen, für die Produktion geeigneten Format. 

Die Kriterien für die Vergabe des EureWelcome-Labels an die Anbieter sind je nach Partnerregion unterschiedlich, haben jedoch als gemeinsame Basis, dass sie als zuverlässige Informationsquelle für die Menschen mit Behinderung gedacht sind. 

Gemeinsame Basis der High Level Group für die Vergabe des EureWelcome-Labels sind:

· die Charta (Anlage 1)

· die Grundkriterien für die Vergabe von EureWelcome (Anlage 2)

· nachfolgende Regeln.
Als gemeinsamen Nenner für die Vergabe des EureWecome-Labels muss jede EureWelcome-Partnerregion folgende Regeln beachten:

· Die Erhebung der Zugänglichkeit muss zuverlässig sein und so organisiert werden, dass die Menschen mit Behinderung genügend Details erhalten, die ihnen ermöglichen, selbst zu bestimmen inwiefern sie vor Ort zurechtkommen können.
· Die Informationsvermittlung muss barrierefrei sein und die Menschen mit Behinderung in die Lage versetzen, selbst zu bestimmen, ob die vor Ort gegebene Infrastruktur ihren Bedürfnissen gerecht wird

· Die EureWelcome-Partnerregion muss eine Möglichkeit vorsehen, die es den Menschen mit Behinderung erlaubt, eventuelle Feststellungen mitzuteilen.
· Daraus resultierende Reklamationen und Beschwerden sind der jeweiligen EureWelcome-Partnerregion zu melden.
· Die EureWelcome-Partnerregion ist verpflichtet, den Reklamationen und Beschwerden nachzugehen.

· Der Anbieter muss die EureWelcome-Charta unterschreiben und die oben genannten Bedingungen akzeptieren. 

· Bei Nichtbeachtung der Charta muss die EureWelcome-Partnerregion das Label entziehen.

· Sollte die Partnerregion die Erhebungen und/oder Informations-vermittlung nicht selbst organisieren, so muss eine schriftliche Vereinbarung sicherstellen, dass die damit beauftragte Instanz die oben genannten Bedingungen einhält.
· EureWelcome gibt keinerlei Anrecht auf Nachteilsausgleiche, sondern bezieht sich ausschließlich auf die Darstellung der Zugänglichkeit.
· Die Sensibilisierung von Anbietern, die das EureWelcome-Label erhalten möchten, obliegt der jeweiligen Partnerregion. Die jeweiligen Informationen bzw. Informationsquellen müssen auf dem EureWelcome-Webportal veröffentlicht werden.

Anlage 1
Charta EureWelcome

Diese Einrichtung beteiligt sich an einer Initiative zur grenzüberschreitenden Verbesserung der Mobilität durch den Abbau von jeglichen Barrieren. 

Im Sinne der Förderung von Chancengleichheit und gleichberechtigter Teilhabe anerkennt diese Einrichtung den Anspruch ALLER Menschen, mit oder ohne Behinderung, auf barrierefreien Zugang zu Gebäuden und Veranstaltungsorten.

In dieser Einrichtung werden eventuelle bauliche Hindernisse durch besondere Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit kompensiert.

Mit der Unterzeichnung dieser Charta engagiert (verpflichtet) sich die Leitung dieser Einrichtung zur konsequenten Beachtung der folgenden Maßnahmen und erhält das LABEL EureWelcome:

1. Immer wenn die Umstände es erlauben, wird die Zugänglichkeit dieser Einrichtung durch die Beseitigung oder Reduzierung baulicher Barrieren verbessert. Angestrebt wird die Konformität mit lokalen, nationalen und internationalen Zugänglichkeits-Standards.

2. In dieser Einrichtung werden kleinere Hindernisse weggeräumt oder ihre Anordnung (Disposition) verändert, um dadurch die individuelle Mobilität in punktuellen Situationen zu verbessern.

3. In dieser Einrichtung haben ALLE Besucher, mit oder ohne Behinderung, einen gleichberechtigten, unverminderten Anspruch auf die angebotenen Leistungen. Die Mitarbeiter dieser Einrichtung lehnen jegliche Diskriminierung gegenüber ihren Besuchern ab.

4. Alle Mitarbeiter dieser Einrichtung verpflichten sich zu einem respektvollen, zuvorkommenden und hilfsbereiten Umgang mit ALLEN Besuchern, mit oder ohne Behinderung.

5. In dieser Einrichtung sind Menschen mit Behinderung willkommen, und die Mitarbeiter stehen ihnen für kleinere Hilfestellungen gerne zur Verfügung.

6. Die Leitung dieser Einrichtung erwartet von ihren Mitarbeitern einen zuvorkommenden Empfang  und Umgang mit Besuchern mit speziellen Bedürfnissen. Assistenz-Hunde für Menschen mit Behinderungen sind hier zugelassen.

Das Label EureWelcome bleibt Eigentum der ausstellenden Instanz und kann jederzeit entzogen werden, wenn die ganze oder teilweise Einhaltung oben genannter Bedingungen nicht mehr gewährleistet ist.

Anlage 2

Grundkriterien für die Vergabe von EureWelcome (Vorlage: Berlin barrierefrei)

Um Anrecht auf das EureWelcome-Label zu haben muss die beantragende Infrastruktur garantieren können, dass die spezifische Funktion der Infrastruktur von allen möglichen Besuchern oder Gästen genutzt werden kann. 

(In einem EureWelcome-Schwimmbad soll JEDER schwimmen können, in einer EureWelcome-Konzerthalle soll JEDER Musik hören können, in einem EureWelcome-Restaurant soll JEDER speisen können, an einem EureWelcome-Bahnhof muss JEDER in den Zug einsteigen können, …). 

Wenn sich der Aufenthalt in einer Infrastruktur auf mehr als eine Stunde hinzieht, müssen auch barrierefreie Toiletten zur Verfügung stehen.

Das EureWelcome-Label bezieht sich immer auf die primäre Funktion einer Infrastruktur und nicht unbedingt auf die gesamte Anlage.

Minimale Anforderungen für die Vergabe von EureWelcome:

1. Zugang

Der Zugang erfolgt möglichst über den Haupteingang. 

Im Ausnahmefall über einen Nebeneingang, der deutlich gekennzeichnet ist. 

Der Zugang soll möglichst stufenlos möglich sein. 

Vorzugsweise soll eine feste oder mobile Rampe die Stufe überbrücken.

2. Türbreiten

Die Türbreiten vom Eingang bis zu den Service-Räumen (Funktion der Infrastruktur) sollen vorzugsweise 90 cm (mindestens aber 80 cm) freie Durchgangsbreite garantieren.

3. Markierung von Glasflächen und Stufen und Gefahrenquellen

Grössere verglaste Türen oder sonstige Flächen sollen durch Kontraststreifen gekennzeichnet werden. 

Die obere und untere Stufe von Treppen soll durch visuelle und /oder taktile Kontraststreifen gekennzeichnet werden.

4. Drehkreuze

Wenn vorhanden, müssen Drehkreuze leicht zu öffnen oder wegklappbar sein und eine Durchgangsbreite von mindestens 90 cm gewährleisten. 

Alternativ muss ein anderer Zugang garantiert sein.

5. Durchgangsbreite zwischen Einrichtungselementen und Exponaten

Falls die Wegführung an Regalen, Auslagen oder sonstigem Mobiliar vorbeiführt, muss eine Durchgangsbreite von mindestens 90 cm gewährleistet sein.

6. Umkleidekabinen

Falls Umkleidekabinen verfügbar sind, muss mindestens eine davon 

stufenlos erreichbar sein, 

eine Bewegungsfläche von 150 cm Durchmesser garantieren 

und die Tür oder der Vorhang sich auch noch schließen lassen, wenn die Kabine im Rollstuhl befahren wird.

7. Kasse

Mindestens eine Kasse muss eine Durchgangsbreite von 80 cm ausweisen.

8. Toiletten

Falls Besuchertoiletten vorhanden sind, muss mindestens eine Toilette 

stufenlos erreichbar sein 

und die Tür muss abschließbar sein, wenn ein Rollstuhlfahrer sich im Inneren der Toilette befindet.

9. Geldautomaten und elektronische Informationssysteme

Falls vorhanden, müssen Geldautomaten/E-Informationssysteme stufenlos erreichbar sein und ohne fremde Hilfe benutzt werden können. 

Alternativ kann ein Schalter mit Personalbesetzung vorhanden sein.

10. Bestuhlungsplan

In öffentlich zugänglichen Veranstaltungsorten müssen mindestens zwei Plätze für Rollstuhlfahrer vorgesehen sein.

11. Hilfsbereitschaft

Wie in der EureWelcome-Charta festgelegt, muss das gesamte Personal die Bereitschaft zeigen, eventuelle Barrieren durch zuvorkommende Haltung und leichter Hilfestellung zu kompensieren.
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